
Kassiererin Die Berlinerin „Emmely“ ist nach der Klage gegen ihre Kündigung an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. FOTO: DPA
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(RP) Der Berliner Kassiererin,
die unter dem Spitznamen
Emmely bekanntwurde, wur-
de von ihrem Arbeitgeber Kai-
ser’s-Tengelmann beschul-
digt, zwei Pfandbons im Wert
von 1,30 Euro unterschlagen
zu haben – und wurde nach 31
Dienstjahren fristlos gekün-
digt. Die Begründung: Ver-

trauensverlust. Die Richter
stellten fest, die Entlassung sei
ungerechtfertigt: Es liege nur
eine „erhebliche Pflichtwid-
rigkeit“ vor. Das Vertrauen sei
durch das einmalige Delikt
nach der langen Betriebszuge-
hörigkeit nicht völlig „aufge-
zehrt“ worden. Zudem sei die
Schädigung relativ niedrig.

Der Fall Emmely

Wettbewerb
um Tischler-Pokal
(tmn) Das Tischler- und
Schreinerhandwerk vergibt in
diesem Jahr den Tischler-
Schreiner-Deutschland-Po-
kal. Unter dem Motto „Aus
welchem Holz bist Du ge-
schnitzt?“ sind Jugendliche
aufgerufen, Kreativität und
handwerkliches Geschick zu
beweisen. Es können Zeich-
nungen, Videos, Collagen oder
Fotos eingereicht werden.
Teilnehmen können Schüler
ab 13 Jahren, entweder allein
oder in Zweierteams. Anmel-
dung und weitere Informatio-
nen unter www.tsd-pokal.de.

Freiwillige sind
unfallversichert
(tmn) Der Einsatz im Bundes-
freiwilligendienst ist gesetz-
lich unfallversichert. Das teilt
die Deutsche Gesetzliche Un-
fallversicherung mit. Der Ver-
sicherungsschutz deckt Unfäl-
le bei allen Tätigkeiten der
Freiwilligen sowie Unfälle auf
dem Weg von oder zur Einsatz-
stelle ab. Brechen sich die
„Bufdis“ etwa ein Bein, über-
nimmt die Unfallversicherung
die Kosten für die Behandlung
und Rehabilitation. Außerdem
zahlt sie eine Unfallrente,
wenn Freiwillige wegen der
Verletzung nicht mehr voll er-
werbsfähig sind. Der Bundes-
freiwilligendienst beginnt am
1. Juli. Die Einsatzfelder rei-
chen von der Jugendhilfe über
die Altenpflege bis zur Arbeit
mit Behinderten.

Chefs dürfen auch
im Internet nicht
beleidigt werden
(tmn) Während Beleidigungen
gegenüber dem Chef und Kol-
legen im Büro tabu sind, wer-
den im Internet häufig Gren-
zen überschritten. Auf Bewer-
tungsportalen wie Kunu-
nu.com, Jobvote.com oder
Meinchef.de können Mitar-
beiter ihrem Arbeitgeber ein-
mal richtig die Meinung sagen
– kostenlos und anonym. Aber
Vorsicht: Wer Vorgesetzte öf-
fentlich beleidigt oder Fir-
mengeheimnisse ausplaudert,
riskiert seinen Job. So dürften
Arbeitnehmer nicht einfach
„Die zahlen nie pünktlich“
oder „Mein Chef ist ein Steuer-
hinterzieher“ schreiben, wenn
das nicht stimmt, erklärt
Rechtsanwalt Michael Eckert.
Solche Verleumdungen oder
üble Nachrede könnten eine
Abmahnung nach sich ziehen.
„Schlimmstenfalls droht sogar
die fristlose Kündigung.“ Au-
ßerdem können solche Verge-
hen strafrechtlich geahndet
werden: Auf eine Beleidigung
etwa stehen eine Geldstrafe
oder bis zu einem Jahr Haft.
Auch ein Pseudonym hilft in
vielen Fällen nicht: Bei einer
Strafanzeige könne ein Ge-
richt anordnen, dass der An-
bieter die Nutzerdaten heraus-
geben muss, so Eckert.
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beitgeber geht und das Gericht
das Erscheinen des Arbeitneh-
mers angeordnet hat. Der Ar-
beitgeber müsse die Zeit des
Gerichtstermins nur dann
nicht bezahlen, wenn im Ar-
beits- oder Tarifvertrag die An-
wendung des Paragrafen 616
des Bürgerlichen Gesetzbuchs
ausgeschlossen sei, in dem die
„Freistellung des Arbeitneh-
mers von der Arbeitspflicht
unter Fortzahlung der Bezü-
ge“ geregelt ist. (LAG Hamm, 5
Sa 710/09)

Weihnachtsgeld
Hat ein Arbeitgeber einem
Mitarbeiter mehrere Jahre
lang jeweils im November ein
Weihnachtsgeld gezahlt, dies
aber in unterschiedlicher
Höhe, ohne jeweils anzuge-
ben, wie er es berechnet hat, so
kann der Mitarbeiter per Klage
Auskunft darüber verlangen,
auf welcher Berechnungs-
grundlage er die Sonderzu-
wendung ausgezahlt bekom-
men hat. Hier war das für den
Arbeitnehmer von Bedeutung,
weil er beim Ausscheiden aus
dem Arbeitsverhältnis Ende
Oktober kein Weihnachtsgeld
mehr erhalten hat. Um zu er-
mitteln, in welcher Höhe gege-
benenfalls das Weihnachts-
geld gefordert werden kann,
muss die Art der Berechnung
bekannt sein. (LAG Rhein-
land-Pfalz, 5 Sa 463/10) (bü)

Diskriminierung
Arbeitet eine Kroatin in einem
Schwimmbad – zunächst als
Reinigungskraft, später auch
als Vertretung der Kassenkräf-
te –, so kann ihr Arbeitgeber
verlangen, dass sie ihre
Deutschkenntnisse in einem
Lehrgang aufbessert. Tut sie
das nicht und wird sie deswe-
gen abgemahnt, so geht ihre
Klage ins Leere, mit der sie ih-
ren Arbeitgeber bezichtigt, sie
wegen ihrer ethnischen Her-
kunft zu diskriminieren. Das
Bundesarbeitsgericht hielt die
Forderung des Arbeitgebers,
einen Sprachkurs zu absolvie-
ren, für rechtens, „wenn die
Arbeitsaufgabe die Beherr-
schung der deutschen (oder
einer fremden) Sprache“ er-
fordere. Die Aufforderung die-
ses Arbeitgebers, den Kurs auf
eigene Kosten und außerhalb
der Arbeitszeit zu absolvieren,
könne jedoch gegen den Ar-
beitsvertrag oder die Regeln
eines Tarifvertrags verstoßen.
(BAG, 8 AZR 48/10)

Vor Gericht
Sagt ein Arbeitnehmer vor Ge-
richt als Zeuge aus und muss
er deswegen seine Tätigkeit
unterbrechen, so hat sein Ar-
beitgeber ihn für diese Zeit
weiter zu bezahlen. Das gelte
auch dann, so das Landesar-
beitsgericht Hamm, wenn es
bei dem Prozess gegen den Ar-

Steuererklärung
für Kurzarbeiter
(tmn) Beschäftigte in Kurzar-
beit oder Altersteilzeit müssen
in der Steuererklärung beson-
ders genau sein. Denn in vie-
len Fällen sei in der Lohnsteu-
erbescheinigung der Arbeitge-
beranteil zur Rentenversiche-
rung nicht richtig angegeben,
erklärt der Neue Verband der
Lohnsteuerhilfevereine (NVL).
Dadurch könne ein steuerli-
cher Nachteil entstehen. Denn
anders als bei Vollzeitbeschäf-
tigten stockt der Arbeitgeber
bei Kurzarbeit und Altersteil-
zeit die Rentenversicherungs-
beiträge auf. In der Steuerer-
klärung müsse in der Regel der
Betrag eingetragen werden,
der auch selbst geleistet wur-
de. Auch der Steuerbescheid
sollte in diesem Punkt genau
geprüft werden.

Regeln für
den Ferienjob
(tmn) Viele Schüler möchten
in den Ferien ihr Taschengeld
aufbessern. „Für Jugendliche
gelten aber strenge Regula-
rien“, sagte Gertraud Wurm
von der Agentur für Arbeit.
„Kinder, die noch nicht 15
sind, dürfen zwei Stunden am
Tag leichtere Arbeiten verrich-
ten.“ Jugendliche zwischen 15
und 18 Jahren dürfen nicht
mehr als 8,5 Stunden täglich
und nicht länger als 40 Stun-
den pro Woche arbeiten. Da
das Angebot an Nebenjobs be-
grenzt ist, sollten sich die
Schüler mit ihren Bewerbun-
gen beeilen, so Wurm. Die Be-
rufsberaterin rät, in Zeitungen
auf Anzeigen zu achten oder
bei der Jobbörse der Agentur
für Arbeit unter Helferjobs zu
schauen.

Gute Materialien
für Bewerbung
(tmn) Eine Bewerbung per
Post ist besser als eine per E-
Mail. „Bei der schriftlichen Be-
werbung würde ich hervorra-
gende Materialien wählen und
damit haptische Effekte erzie-
len“, rät die Bewerbungsex-
pertin Sabine Neumaier. Ge-
falle das Material, beschäftige
sich der Personaler womög-
lich länger mit den Unterla-
gen. Bei Online-Bewerbungen
gehe dieser Effekt verloren.
Wer dennoch nicht auf die
günstigere Online-Bewerbung
verzichten will, sollte darauf
achten, dass der Anhang nicht
zu groß ist. Richtwert sind hier
zwei Megabyte.

Trotz Aufschwungs
mehr Teilzeitjobs
(dapd) Ungeachtet des Auf-
schwungs bleibt der Trend zur
Teilzeitbeschäftigung beste-
hen. Während die Vollbeschäf-
tigung 2009 gesunken war,
stieg sie in der Aufschwung-
phase zwar wieder, die Zahl
der Teilzeitjobs nahm jedoch
noch schneller zu, wie das In-
stitut für Wirtschaftsfor-
schung Halle mitteilte. Ihre
Quote erhöhte sich im Durch-
schnitt des Jahres 2010 auf 34,8
Prozent. Zwei Jahre zuvor hat-
te sie bei 33,8 Prozent gelegen.

Handel Es geht oft nicht mehr
nur ums Verkaufen. FOTO: DAPD

Schutz vor Jobverlust

VON DÉSIRÉE LINDE

Drei Fischbrötchen, sechs
Maultaschen oder ein Pfand-
Bon für 1,30 Euro – das alles
hat Arbeitnehmern den Job
gekostet. Denn wer vom Ar-
beitsplatz etwas mitgehen
lässt, und sei es nur der Strom,
um sein Handy aufzuladen,
riskiert seinen Arbeitsplatz.
Experten vermuten allerdings,
dass die Kündigungsgründe
der Unternehmen oft nur vor-
geschoben sind, um unliebsa-
me Mitarbeiter loszuwerden.
So können sich Arbeitnehmer
schützen:

Stützt die Rechtsprechung
„Bagatell-Kündigungen“?

Das Bundesarbeitsgericht
hat solchen Kündigungen mit
der sogenannten Emmely-
Entscheidung, einem Urteil
vom 10. Juni 2010, zumindest
im gewissen Rahmen Einhalt
geboten (Az.: 2 AZR 541/09). So
hat das Bundesarbeitsgericht
seine frühere Rechtsprechung
aufgegeben, nach der fast jede,
auch noch so geringwertige
Vermögensstraftat zulasten
des Arbeitgebers automatisch
eine fristlose Kündigung
rechtfertigte. Solche Kündi-
gungen sollen nun auf ihre
Verhältnismäßigkeit geprüft
werden.

Was ist das Problem?
„,Gewiefte’ Arbeitgeber ge-

hen das Risiko, dass ihnen die
Arbeitsgerichte fristlose Kün-
digungen wegen Bagatellen
um die Ohren hauen, gar nicht
erst ein“, sagt Anwalt Piezyns-
ki. Sie wählten subtilere Me-
thoden, um Mitarbeiter aus
dem Job zu drängen. „Es gibt
mittlerweile sogar Anwälte,
die Schulungsseminare darü-
ber halten, mit welchen Maß-
nahmen Arbeitgeber die Ar-
beitsverhältnisse mit ver-
meintlich unkündbaren Ar-
beitnehmern beenden kön-

Oft reicht schon ein

Bagatell-Vergehen,

um eine Kündigung

auszulösen. Wir zei-

gen, wie sich Beschäf-

tigte davor schützen

können.

Kann ein Arbeitnehmer
auch wegen Mobbings kla-
gen?

Mobbing-Klagen sind in der
Rechtsprechung anerkannt,
aber in der Regel auf Schaden-
ersatz ausgerichtet, so Rechts-
anwalt Piezynski. Ein Mob-
bing-Prozess setzt jedoch vo-
raus, dass der Arbeitnehmer
einen Schaden, also eine ge-
sundheitliche Beeinträchti-
gung, bereits erlitten hat. Pie-
zynski rät, es so weit nicht
kommen zu lassen.

Was kann ein Arbeitneh-
mer vorbeugend tun?

Häufig werden Arbeitgeber
auch von Arbeitnehmern pro-
voziert, zum Beispiel durch
fehlerhafte Spesenabrech-
nungen oder unerlaubte Inter-
netnutzung. Um dem Arbeit-
geber gerade in Zeiten, in de-
nen der Arbeitnehmer unter
Beobachtung steht, hier keine
Flanke zu öffnen, sollte jeder
Mitarbeiter darauf achten,
dass er sich selbst vertrags-
konform verhält.

geberseite häufig durch ein
„Dreigestirn“ – Personalsach-
arbeiter, Fachvorgesetzter, Ar-
beitgeberanwalt – vertreten
wird“, berichtet Piezynski. Da-
rin wird dem Mitarbeiter sys-
tematisch Schlechtleistung
vorgeworfen und ihm nach
und nach die Unterzeichnung
eines Aufhebungsvertrages
nahegelegt.

Sind solche Maßnahmen
nicht verboten?

Ja, zumindest dann, wenn
die Maßnahmen ausschließ-

nen“, sagt Arbeitsrechtler Joa-
chim Piezynski.

Was würde ein solcher An-
walt einem Unternehmen
raten?

Unternehmen können Mit-
arbeitern etwa „unliebsame“
Aufgaben übertragen oder in-
flationär abmahnen, etwa für
Verspätungen um wenige Mi-
nuten oder vermeintliche Un-
freundlichkeit. „Besonders
heftig sind sich ständig wie-
derholende Mitarbeiter-Ge-
spräche, an denen die Arbeit-

lich in Bezug auf den Einzel-
nen ausgesprochen werden.
„Trotzdem riskiert ein Arbeit-
nehmer erfahrungsgemäß
eine Abmahnung oder eine
Kündigung, wenn er sich dem
Arbeitgeber widersetzt“, sagt
Piezynski. Diese handelten oft
nach dem Schema: „Abmah-
nung-Abmahnung-Kündi-
gung“. Diesen Automatismus
kenne das Kündigungsrecht
zwar nicht; dennoch werde er
häufig angewendet.

Wie kann sich ein Arbeit-
nehmer gegen so etwas
wehren?

„Jeder Arbeitnehmer sollte
sich, bevor er durch Sonderbe-
handlungen psychische Schä-
den davonträgt, frühzeitig ju-
ristisch beraten lassen und mit
seinem Anwalt nach Möglich-
keiten suchen, um gegen der-
artige Maßnahmen vorzuge-
hen“, rät Piezynski. „Entschei-
dend ist in diesem Zusam-
menhang die Intensität des
gegen den Mitarbeiter einge-
leiteten Spießrutenlaufs.“

JOB-RATGEBER

Schuhe

Egal, was das Thermome-
ter anzeigt: Selbst im
Hochsommer sind für

Männer Sandalen im Büro
tabu. Die Etikette schreibt für
offizielle Termine und alle An-
lässe mit Kundenkontakt
Halbschuhe vor. „Dazu gibt es
im Geschäftsleben keine Alter-
native“, erklärt die Etikette-
Expertin Bettina Geißler. Und
auch im Sommer gilt die
Faustregel: „Je offizieller der
Anlass, umso glatter der
Schuh.“ Das heißt: Bei sehr
förmlichen Abendanlässen
trägt man keine Budapester
(Brogue) – und schon gar keine
Schuhe mit Öffnungen, egal
an welcher Stelle. Bei Frauen
wird das etwas lockerer gese-
hen: „Bei den Schuhen ist alles
in Ordnung, was vorne zu ist.“
Die entscheidende Frage bei
der Schuhauswahl lautet des-
halb: „Lassen sie die Zehen
frei?“ Das sei nur in begrenz-
tem Umfang toleriert – bei der
Arbeit im Friseursalon bei-
spielsweise. Anders als bei
Männern sind Halbschuhe
aber keine Pflicht. (tmn)

BWL für den Handel
Das Düsseldorfer Berufs-
kolleg Bachstraße hat eine
Fachschule für Handels-
management gegründet –
denn Handelsunterneh-
men suchen zunehmend
Führungskräfte mit BWL-
Kenntnissen.

VON CHRISTIN NÜNEMANN

In der Drogerie, im Modege-
schäft, in der Buchhandlung
oder beim Bäcker um die Ecke
– überall werden Einzelhan-
delskaufleute gebraucht. Da-
bei geht es in vielen Bereichen
nicht mehr nur ums Verkau-
fen: In modernen Handelsun-
ternehmen sind auch immer
mehr Führungskräfte gefragt,
die praxisnah ausgebildet
wurden und gleichzeitig be-
triebswirtschaftliche Kennt-
nisse mitbringen.

Das Berufskolleg Bachstra-
ße hat nun auf diese Entwick-
lung reagiert – und eine Fach-
schule für Handelsmanage-
ment gegründet. „Bislang gab
es in NRW keine Fachschule
mit Schwerpunkt Handel“,
sagt Dietmar Dönges, Be-
reichsleiter Einzelhandel am

Berufskolleg Bachstraße, „und
Düsseldorf mit seiner Kö bie-
tet dafür den perfekten Stand-
ort.“ An der neuen Handels-
schule können sich junge
Menschen zum staatlich ge-
prüften Betriebswirt weiter-
bilden. Der Abschluss, der
nach sechs Semestern erreicht
wird, ist vergleichbar mit der
Meisterausbildung im Hand-
werk. Auf dem Stundenplan
stehen vor allem Handels- und
Personalmanagement, aber
auch BWL, Rechnungswesen,
Mathe, Recht, Informatik,
VWL, Englisch und Deutsch.

Studiengebühren gibt es kei-
ne. „Abgesehen von einer Ver-
waltungsgebühr von 60 Euro
pro Jahr ist die Weiterbildung
kostenfrei“, sagt Dönges.

Voraussetzung für den Stu-
diengang ist die Fachober-
schulreife und eine abge-
schlossene Berufsausbildung
oder fünf Jahre Berufserfah-
rung. Zudem sollten Bewerber
Leistungsbereitschaft mit-
bringen. „Das Lernpensum ist
hoch“, sagt Dönges, „das kann
sehr anstrengend werden.“
Denn das Studium wird an
drei Tagen pro Woche (Diens-
tagvormittag sowie Mittwoch-
und Donnerstagabend) neben
dem Beruf absolviert. „Da-
durch werden die Studenten
nicht aus der Praxis herausge-
nommen und können in den
Betrieb hineinwachsen“, sagt
Dönges.

Der Abschluss erschließt
den Absolventen viele neue
Möglichkeiten: So können sie
Führungspositionen und an-
spruchsvolle Aufgaben in den
Bereichen Filial- und Abtei-
lungsleitung, Projektmanage-
ment und Controlling über-
nehmen. Am 13. Juli infor-
miert das Berufskolleg um 19
Uhr in seiner Aula (Bachstraße
8, Düsseldorf) über den neuen
Studiengang.
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